
 

 
 
 
 

 
 
An das 
Präsidium  
des Deutschen Richterbundes 
Kronenstraße 73/74 
10117 Berlin 
--------------------- 
 
 
 
Selbstverwaltung der Justiz 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 

1. der Verein der Richterinnen und Richter am Bundesfinanzhof unterstützt das Konzept 

der Selbstverwaltung. Es ermöglicht dem Deutschen Richterbund, in einem zentralen Be-

reich eine moderne und zukunftsweisende Position aktiv und offensiv zu verfolgen. 

 

2. Organisationsautonomie ist notwendig, um den Forderungen und Vorgaben des Grund-

gesetzes Genüge zu tun und die Unabhängigkeit der Justiz dauerhaft und wirksam zu si-

chern; im Einzelnen verweise ich auf meinen Beitrag „Große Justizreform contra Selbst-

verwaltung“ in der Deutschen Richterzeitung 2006, S. 22, 25 f.. Dabei darf das Konzept 

der Selbstverwaltung nicht auf die reine Verwaltung reduziert und missverstanden werden; 

es geht vielmehr um eine umfassende Selbstbestimmung und Selbstorganisation. „Unab-

hängigkeit“ – so schreibt Prantl in seinem Beitrag „Entfesselung der dritten Gewalt“ (SZ 

vom 6. April 2006, S. 28) – „verlangt Abnabelung der Justiz von der Exekutive, verlangt 

Selbstverwaltung und die Übernahme der vollen Verantwortung für die Justiz durch die 

Richter. Das bedeutet nicht Freiheit von Kritik und Kontrolle. Das bedeutet auch nicht un-

bedingt, dass Richter alles selbst machen, dass sie Haushaltsrecht lernen und reihum Ge-

richtsmanager sein müssen. Aber diese Gerichtsmanager sind künftig den Richtern, nicht 

einem Ministerium gegenüber verantwortlich. Und die Justiz insgesamt schuldet dem Par-

lament Rechenschaft. Selbstverwaltung umfasst auch die eigene Etathoheit.“ 
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3. Einzubetten ist das Konzept der Selbstverwaltung in einen europäischen Zusammen-

hang; Justiz und Justizpolitik können nicht mehr nur in nationalen Grenzen betrieben wer-

den.  

 

4. Die Selbstverwaltung ist auch als Teil einer allgemeinen Entwicklung einzuordnen, die 

auf eine stärkere unmittelbare Beteiligung der Betroffenen gerichtet ist. Formen direkter 

Demokratie bewirken ein anderes Politikverständnis, eine Flexibilisierung der Politik, die 

Aufhebung politischer Blockaden, eine höhere Rationalität, weniger Staatsverdrossenheit, 

mehr Identifikation, Verantwortung, und Vereinfachung (vgl. Weber-Grellet, Steuerrecht 

und Steuerstaat in rechtsrealistischer Perspektive, Rechtstheorie 2005, 301 ff).  

 

5. Die Einzelheiten des Konzepts, die Strukturen, die Zusammensetzung und Wahl der 

Organe, deren Berufung auf Zeit und die gesetzlichen Ausgestaltungen bedürfen natürlich 

noch intensiver und eingehender Erörterung. In organisatorischer Hinsicht sollte daher eine 

eigene (große) Kommission eingesetzt werden, deren Vorsitz der Vorsitzende übernimmt. 

Zu begrüßen wäre es, wenn das Konzept bereits auf dem kommenden Richtertag vorge-

stellt und diskutiert werden könnte. Bei der weiteren Entwicklung des Konzepts sollte m.E. 

unbedingt auch externer (in- und ausländischer) Sachverstand hinzugezogen werden (vgl. 

z.B. Groß, Universität Gießen, Betrifft Justiz 2006, 248).   

 

6. Fazit:  Die „Ent-Fesselung“ der Justiz ist das zentrale Thema der nächsten Jahre. Es ist 

konstruktiv und mit aller Kraft voranzubringen. 

 

 
 
 
 
 
 
(Prof. Dr. Heinrich Weber-Grellet) 


